
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) (von 1949) 

Präambel 
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, 

als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat 
sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gege-
ben. 

Art. 3 – Gleichheitsgrundsatz 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen An-
schauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden. 

Art. 4 – Glaubens- und Gewissensfreiheit 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltan-

schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.  
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

Art. 7 – Schulwesen 
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.  
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Reli-

gionsunterricht zu bestimmen.  
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfrei-

en Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Reli-
gionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. 
Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als 
Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den 
Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzie-
len und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter 
den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzver-
hältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirt-
schaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. 

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein beson-
deres pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn 
sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden 
soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. 

Art. 33 – Staatsbürgerliche Rechte und Pflichten 
(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen 

Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiö-
sen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem 
Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen. 

Art. 140 – Religion und Religionsgesellschaften 
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 

11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. 

Art. 141 – „Bremer Klausel“ 
Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1. Januar 1949 

eine andere landesrechtliche Regelung bestand. 

Verfassung des deutschen Reiches 
(„Weimarer Reichsverfassung“ – WRV) (von 1919) 

Artikel 136 – [Religionsunabhängigkeit von Rechten und Pflichten] 
(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Aus-

übung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. 
(2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentli-

chen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. 
(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden ha-

ben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als 
davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung 
dies erfordert.  

(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an re-
ligiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden. 

Artikel 137 – [Religionsgesellschaften] 
(1) Es besteht keine Staatskirche.  
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusam-

menschluß von Religionsgemeinschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Be-
schränkungen. 

(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig inner-
halb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung 
des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.  

(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften 
des bürgerlichen Rechtes.  

(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes soweit sie 
solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu 
gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer 
bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem 
Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. 

(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind 
berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Be-
stimmungen Steuern zu erheben. 

(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die ge-
meinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. 

(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt 
diese der Landesgesetzgebung ob.  

Artikel 138 – [Staatsleistungen; Kirchengut] 
(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an 

die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze 
hierfür stellt das Reich auf. 

(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an 
ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecken bestimmten Anstalten, Stiftungen und 
sonstigen Vermögen werden gewährleistet.  

Artikel 139 – [Sonn- und Feiertagsruhe] 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und 

der seelischen Erbauung gesetzlich geschützt. 

Artikel 141 – [Religiöse Handlungen in öffentlichen Anstalten] 
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Straf-

anstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht sind die Religionsgesellschaften zur 
Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. 
 


